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Übernimmt die Sozialhilfe Spitalbeiträge? 
 
PRAXISBEISPIEL Spitalbeiträge müssen bei einem Ein-Personen-Haushalt aus dem Grundbedarf für den 
Lebensunterhalt bezahlt werden. Anders ist die Situation jedoch bei Mehr-Personen-Haushalten – wie das Beispiel 
einer vierköpfigen Familie zeigt. 

 

→ FRAGE 

→ GRUNDLAGEN 

PRAXIS 
In dieser Rubrik werden exemplarische 
Fragen beantwortet und publiziert, die der 
SKOS im Rahmen ihrer Beratungsangebote 
gestellt werden. 
Weitere Informationen unter skos.ch → 
Beratung für Institutionen. 

- 

- 

→ ANTWORT 
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